
Der Landtag von Niederösterreich hat am ……………………………… beschlossen:  

 

Änderung des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) 

 

Das NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (NÖ STROG), LGBl. Nr. 1026-0, wird wie folgt 

geändert: 

 

§ 34 (Sitzungen der Gemeinderatsausschüsse), Abs. 8 lautet:  

(8) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen ist eine Beschlussfassung im 
Rahmen einer Videokonferenz dann zulässig, wenn alle Mitglieder des 
Gemeinderatsausschusses diesbezüglich zugestimmt haben. Die 
Zustimmung gilt bis auf Widerruf. Ein Widerruf gilt für bereits einberufene 
Videokonferenzen nicht. Zu einem Beschluss ist die einfache Mehrheit aller Mitglieder 
des Gemeinderatsausschusses erforderlich. Auch über eine Beschlussfassung im 
Rahmen einer Videokonferenz ist ein Sitzungsprotokoll zu führen, § 31 ist dabei 
sinngemäß anzuwenden. Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen ist, 
während der Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse (§ 10 Abs. 3), jedenfalls eine 
Beschlussfassung im Rahmen einer Videokonferenz zulässig. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten nicht für den Kontrollausschuss. 
 
 
§ 37 (Sitzungen des Stadtrates) Abs. 8 lautet: 
 
(8) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen ist eine Beschlussfassung im 
Rahmen einer Videokonferenz dann zulässig, wenn alle Mitglieder des 
Stadtsenats diesbezüglich zugestimmt haben. Die Zustimmung gilt bis auf 
Widerruf. Ein Widerruf gilt für bereits einberufene Videokonferenzen nicht. Zu einem 
Beschluss ist die einfache Mehrheit aller Mitglieder des Stadtsenats erforderlich. Auch 
über eine Beschlussfassung im Rahmen einer Videokonferenz ist ein 
Sitzungsprotokoll zu führen, § 31 ist dabei sinngemäß anzuwenden. Bei Vorliegen der 
technischen Voraussetzungen ist, während der Dauer außergewöhnlicher 
Verhältnisse (§ 10 Abs. 3), jedenfalls eine Beschlussfassung im Rahmen einer 
Videokonferenz zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


